
*** E-Mail an die Studierenden der Betriebswirtschaft (Direktstudium) 

1/2 

 

An alle Studierenden des Studiengang Betriebswirtschaft 

(Direktstudium, Bachelor) B20 und ältere (bzw. frühere) 

Jahrgänge 

12. Oktober 2021 

 

Betreff: Wichtig! Änderungen im Studiengang Betriebswirtschaft (B20 und frühere Jahrgänge) 

 

Liebe Studierende, 

hiermit möchten wir Sie über Neuerungen in Ihrem Studiengang zum Wintersemester 2021/2022 informieren. 

Der Studiengang Betriebswirtschaft (Direktstudium, Bachelor) in der Form wie Sie ihn aktuell studieren, wird ab 

diesem Semester nicht mehr immatrikuliert. Ab dem Wintersemester 2021/2022 startet der reformierte 

Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Direktstudium, Bachelor) mit geänderten Studieninhalten und -ablauf. 

Grundsätzlich ändert sich für Sie nichts, sofern sich Ihr Studienablauf nicht verzögert. Wir möchten jedoch auf 

einige Feinheiten in diesem Zusammenhang hinweisen: 

Die neuen Ordnungen finden Sie auf der neuen Webseite des Studiengangs: https://www.th-

wildau.de/studieren-weiterbilden/studiengaenge/betriebswirtschaftslehre-2021-ba/dokumente-und-

ordnungen/ 

Weiterhin ist in der Übergangsordnung (ÜO) für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft (Bachelor of Arts) 

der Übergang vom laufenden in den neuen Studiengang geregelt. Bitte lesen Sie das Dokument aufmerksam. 

Link zur Übergangsordnung: https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/ 

26_2021_Uebergangsordnung_Betriebswirtschaft.pdf 

 

Vorlesungen 

Mit diesem Semester werden sukzessive die Lehrveranstaltungen des bisherigen Studiengangs 

Betriebswirtschaft (Direktstudium, Bachelor) durch die des neuen Studiengangs Betriebswirtschaftslehre ersetzt 

(§5 (2) ÜO). Das bedeutet ab dem Wintersemester 2021/2022 wird es keine Erstsemesterveranstaltungen des 

alten Studiengangs geben. Die Lehrveranstaltungen werden letztmalig mit dem Jahrgang B20 angeboten. Für 

eine Vielzahl von Modulen gibt es für Sie allerdings die Möglichkeit die äquivalenten Lehrveranstaltungen im 

reformierten Studiengang zu besuchen. Welche Module das sind, entnehmen Sie bitte der Anlage B Ihrer 

Übergangsordnung. 

 

Nachprüfungen 

Erforderliche Nachprüfungen werden selbstverständlich angeboten. Allerdings ist es nun sukzessive nicht mehr 

möglich alle Vorlesungen als Auffrischung vor der Wiederholungsprüfung erneut zu besuchen. Für eine Vielzahl 

von Modulen gibt es für Sie allerdings die Möglichkeit die äquivalenten Lehrveranstaltungen im reformierten 

Studiengang zu besuchen und dort die Prüfungsleistung abzulegen. Welche Module das sind, entnehmen Sie 

bitte der Anlage B Ihrer Übergangsordnung. 

Für Module, für die es kein äquivalentes Modul im reformierten Studiengang gibt, werden die Nachprüfungen 

weiterhin angeboten. Wenden Sie hier bitte an den entsprechenden Dozenten/entsprechende Dozentin bzw. an 

Ihre Studiengangssprecherin (bw.wir@liste.th-wildau.de). 
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Abschluss des Studiums 

In der Übergangsregelung finden Sie auch erläutert, bis wann Sie Ihr aktuellen Studium abgeschlossen haben 

müssen. 

 

Wechsel des Studiengangs 

Sie haben die Möglichkeit in den reformierten Studiengang zu wechseln. Für einen Wechsel müssen Sie 

fristgerecht einen Antrag auf die "Fortführung des Bachelorstudiums im Studiengang Betriebswirtschaftslehre 

nach der Studien- und Prüfungsordnung vom 20.8.2021" beim Sachgebiet für Studentische Angelegenheiten 

stellen (§4 (2) ÜO). Die entsprechenden Fristen entnehmen Sie bitte der Übergangsordnung §4(3). 

Prüfungsleistungen, die Sie bereits in Ihrem bisherigen Studiengang erbracht haben, können Sie sich ggf. mit 

einem Antrag auf Anerkennung, anrechnen lassen. Diesen Antrag reichen Sie zusammen mit dem Antrag auf 

"Fortführung des Bachelorstudiums" ein. Welche Prüfungsleistungen anrechenbar sind, entnehmen Sie bitte der 

Anlage A der Übergangsordnung. 

 

Um Ihnen den Weg durch die Übergangsordnung ein wenig zu erleichtern, finden Sie im Anhang eine grafische 

Hilfestellung. 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an Ihre Fachbereichskoordinatorin Frau Leifels (bw.wir@liste.th-

wildau.de) oder Ihre Studiengangssprecherin Frau Prof. Dr. Klipstein (bw.wir@liste.th-wildau.de) wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Christian Müller 
________________________ 
Dekan 
TH Wildau 
FB Wirtschaft Informatik Recht 
 


